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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

AIS - G 

zu Punkt … der 1051. Sitzung des Bundesrates am 14. Februar 2025 

Sechste Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-
Verordnung 

A 

 

1. Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik und 

der Gesundheitsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes zuzustimmen. 

 

B 

 

2. Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik 

empfiehlt dem Bundesrat ferner, die folgende Entschließung zu fassen: 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob weitere Krebsarten vor 

dem Hintergrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse bei Berufsfeuer-

wehreinsatzkräften im Zusammenhang mit giftigen Rauchgasen als Berufs-

krankheiten anzuerkennen und in die Anlage 1 der Berufskrankheiten-

Verordnung mit aufzunehmen sind. 

Begründung: 

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bei ihren Einsätzen im Rahmen der Brandbe-
kämpfung durch giftige Rauchgase vermehrt krebserregenden Stoffen (unter 
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anderem polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, so genannten 
PAK) ausgesetzt – in einem erheblich höheren Maß als die übrige Bevölke-
rung. Dies führt zu einem höheren Risiko, an Krebs zu erkranken und letztlich 
zu einer erhöhten Anzahl an Krebserkrankungen im Vergleich zur übrigen Be-
völkerung. Das Risiko einer Krebserkrankung kann eine korrekt angelegte, 
funktionsfähige Schutzkleidung sowie das bedarfsgerechte Tragen von um-
luftunabhängigen Atemschutzgeräten zwar deutlich minimieren, aber nicht 
ausschließen. 

Eine Aufnahme in die Anlage 1 der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) be-
deutet, dass die Einwirkungen, denen Berufsfeuerwehreinsatzkräften bei 
Brandeinsätzen ausgesetzt sind, generell geeignet sind, Krebs zu verursachen – 
ob im Einzelfall tatsächlich eine Berufserkrankung vorliegt, bedarf weiterhin 
im Einzelfall zusätzlicher Feststellungen über die individuellen Ursachenzu-
sammenhänge. Für betroffene Berufsfeuerwehreinsatzkräfte wird der Weg, im 
Falle einer Erkrankung Unterstützung und Anerkennung zu erhalten, verein-
facht. Eine Aufnahme einer Erkrankung in die Anlage 1 der BKV führt darüber 
hinaus zu verbesserten Präventionsmaßnahmen bei den Berufsfeuerwehrein-
satzkräften und ist damit ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes.  


